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Bundesrahmentarifvertrag
für Apothekenmitarbeiter

zwischen dem Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken
und ADEXA – Die Apothekengewerkschaft, gültig ab 1.August 2024

Präambel

Im Vertragstext wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Dis-
kriminierungsabsicht bei der Bezeichnung der Mitarbeiter*innen und der Apo-
thekeninhaber*innen ausschließlich die männliche Form genutzt. Damit sind alle
Geschlechter einbezogen.

§ 1 Geltungsbereich

1. Der Tarif gilt
1) r ä u m l i c h

für die Länder der Bundesrepublik Deutschland,
2) f a c h l i c h

für alle Apotheken, mit Ausnahme der Krankenhausapotheken,
3) p e r s ö n l i c h für

a) approbierte Apotheker,
b) pharmazeutisch–technische Assistenten,
c) Apothekerassistenten,
d) Pharmazie–Ingenieure und Diplompharmazie–Ingenieure
e) Apothekenassistenten,
f) pharmazeutisch–kaufmännische Angestellte,
g) Apothekenhelfer,
h) Apothekenfacharbeiter,
i) Pharmazeutische Assistenten,
j) Personen, die sich in der Ausbildung zu einem der Berufe unter a), b) und f)

befinden.
2. Auf Verwalter und Vertreter im Sinne des § 15 finden die Bestimmungen der

§§ 3, 7 und 8 zugunsten einzelvertraglicher Regelungen keine Anwendung.
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§ 2 Arbeitsvertrag

1. Der Arbeitsvertrag soll schriftlich geschlossen werden.
2. Im Arbeitsvertrag soll vereinbart werden, in welcher Haupt- und/oder Filial-

apotheke der Mitarbeiter eingesetzt wird.

§ 3 Arbeitszeit

1. Die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der Ruhepausen beträgt wöchentlich
39 Stunden. Fallen in die Woche ein oder mehrere gesetzliche Feiertage, so ver-
kürzt sich die wöchentliche Arbeitszeit um die an den Feiertagen ausfallenden
Arbeitsstunden.

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, der Pausen und der Notdienstbe-
reitschaft werden durch den Apothekeninhaber festgelegt.
Während der Pausenzeiten kann der Mitarbeiter seinen Aufenthaltsort frei
bestimmen. Zeiten, die der Mitarbeiter auf Anweisung des Apothekeninhabers
in der Apotheke verbringen muss, sind Arbeitszeit.

3. Als Arbeitszeit zählen auch Teambesprechungen.

§ 4 Jahresarbeitszeitkonto

1. Abweichend von § 3 kannmit Vollzeitmitarbeitern einvernehmlich eine flexible
wöchentliche Arbeitszeit von 29 – 48 Stunden vereinbart werden, wenn die
Arbeitszeit im Ausgleichszeitraum von 12 Monaten durchschnittlich 39 Stun-
den beträgt. Der Ausgleichszeitraum sollte dem Kalenderjahr entsprechen.
Mit Teilzeitmitarbeitern kann eine wöchentliche Arbeitszeit von 75 v.H. bis 130
v.H. ihrer vertraglichen Arbeitszeit vereinbart werden, wenn die Arbeitszeit im
Ausgleichszeitraum durchschnittlich die vertraglich vereinbarte wöchentliche
Arbeitszeit beträgt. Der Ausgleichszeitraum sollte demKalenderjahr entsprechen.
Beginnt oder endet ein Arbeitsverhältnis innerhalb eines Kalenderjahres, so ist für
die Berechnung der durchschnittlichen Arbeitszeit der Anteil des Kalenderjahres
zu berücksichtigen, in dem das Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters bestand.

2. Die Vereinbarung nach Absatz 1 muss schriftlich erfolgen. Die regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit ist zu vereinbaren. Wurde eine Vereinbarung nach
Absatz 1 getroffen, so ist für diesen Mitarbeiter ein schriftliches oder elektroni-
sches Arbeitszeitkonto zu führen. Die regelmäßigen Arbeitszeiten sind hin-
sichtlich Umfang und Lage ebenfalls schriftlich festzuhalten.
Der Apothekeninhaber (oder sein Vertreter) zeichnet die geleisteten Arbeits-
stunden monatlich gegen. Dabei muss aus der Aufzeichnung deutlich zu erse-
hen sein, wie viele (+)- bzw. (-)-Stunden sich ergeben.
Das Arbeitszeitkonto ist für den Mitarbeiter jederzeit einsehbar.
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3. Die von demMitarbeiter zu leistende wöchentliche Arbeitszeit sowie deren Ver-
teilung wird vom Apothekeninhaber in der Regel jeweils spätestens 2 Wochen
vorher festgelegt (Ankündigungsfrist). In Ausnahmefällen, z. B. bei Krankheit
oder anderen kurzfristigen Ausfällen eines Mitarbeiters, kann die Ankündi-
gungsfrist auf ein Mindestmaß von 24 Stunden reduziert werden. Die Lage der
Arbeitszeit sollte möglichst unverzüglich nach Bekanntwerden des Ausnahme-
falls und auch unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Mitar-
beiters festgelegt werden.
Während des Ausgleichszeitraums wird über die durchschnittliche tägliche
Arbeitszeit eines Mitarbeiters hinaus anfallendeMehrarbeit zuschlagsfrei in das
Arbeitszeitkonto eingestellt. Für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit gilt die
Regelung des § 8. Diese Stunden werden mit dem entsprechenden Zuschlag in
das Arbeitszeitkonto eingestellt.
Tage, an denen derMitarbeiter Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat (z. B. Krank-
heit, Urlaub, Feiertage), werdenmit der in Absatz 2 vertraglich festgelegten regel-
mäßigen Arbeitszeit des Mitarbeiters in das Arbeitszeitkonto eingestellt.

4. Am Ende des Ausgleichszeitraums wird das Arbeitszeitkonto abgerechnet.
Die Abgeltung eines Arbeitszeitguthabens des Mitarbeiters erfolgt in Freizeit.
Den Zeitpunkt der Freizeitgewährung bestimmt der Apothekeninhaber unter
Berücksichtigung der Interessen des Mitarbeiters. Legt der Apothekeninhaber
den Zeitpunkt der Freizeitgewährung aus betrieblichen Gründen einseitig fest,
so ist bei entsprechendem Zeitguthaben mindestens ein ganzer Arbeitstag zu
gewähren.
Der Ausgleich des Arbeitszeitkontos hat innerhalb der ersten 3 Monate des
Folgejahres zu erfolgen. Erfolgt der Ausgleich in diesem Zeitrahmen nicht, wer-
den Mehrarbeitszuschläge fällig.
Einvernehmlich kann eine finanzielle Abgeltung des Arbeitszeitguthabens ver-
einbart werden.
Hat der Mitarbeiter am Ende des Ausgleichszeitraums Minderstunden, werden
diese in den nächsten Ausgleichszeitraum übertragen. Sie sind im Rahmen der
betrieblichen Erfordernisse in den ersten 3 Monaten des Ausgleichszeitraums
auszugleichen. Gibt der Apothekeninhaber dem Mitarbeiter hierzu keine Gele-
genheit, verfallen die Minderstunden und sind nicht mehr nachzuarbeiten.

5. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist das Zeitkonto möglichst bis zum
Ende des Arbeitsverhältnisses auszugleichen.
Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, sind die verbleibenden
(+)-Stunden des Mitarbeiters finanziell abzugelten.
Weist das Zeitkonto zu Lasten des Mitarbeiters verbleibende (-)-Stunden auf, ist
dem Mitarbeiter die Gelegenheit zu geben, die Minusstunden nachzuarbeiten.
Nimmt derMitarbeiter die Gelegenheit aus Gründen nicht wahr, die nicht der Apo-
thekeninhaber zu vertreten hat, gilt die hierauf gezahlte Vergütung als Vorschuss.
Letzteres gilt auch, wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund arbeitgeberseitiger
fristloser Kündigung oder durch entsprechende einvernehmliche Beendigung
des Arbeitsverhältnisses endet.
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§ 5 Notdienstbereitschaft

1. Als Notdienstbereitschaft gilt die Zeit, in der die Apotheke außerhalb ihrer Öff-
nungszeiten notdienstbereit und entsprechend gekennzeichnet ist.

2. Die nach der Verordnung über den Betrieb von Apotheken zur Ausübung der
Notdienstbereitschaft berechtigten Mitarbeiter sind neben der regelmäßigen
Arbeitszeit zur Notdienstbereitschaft verpflichtet. Dabei darf die gesetzliche
Höchstarbeitszeit von 10 Stunden je Werktag bzw. Sonn- und Feiertag über-
schritten werden. Insgesamt darf eine Jahresarbeitszeit von 2112 Stunden nicht
überschritten werden. Der Ausgleichszeitraum nach § 3 und § 6 Abs. 2 Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) wird auf 12 Monate festgelegt.

3. Der Apothekeninhaber ist verpflichtet, für den Aufenthalt während der Not-
dienstbereitschaft einen Raum mit angemessener wohnlicher Ausstattung ein-
schließlich Bettwäsche sowie ein betriebsbereites Rundfunkgerät und ein
betriebsbereites Fernsehgerät bereitzustellen. Während des Notdienstes sind
nur Bereitschaftstätigkeiten zu leisten.

4. Die Notdienstbereitschaft ist imWechsel möglichst gleichmäßig von den zumNot-
dienst verpflichtetenMitarbeitern zu übernehmen. Dabei ist die Verteilung propor-
tional zur Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter vorzunehmen. Von dem einzelnen
Diensttuenden kann nicht mehr als die Hälfte der von der Apotheke zu leistenden
Notdienstbereitschaften verlangt werden, von zwingendenNotfällen abgesehen.

5. Nach einer Notdienstbereitschaft einschließlich des davor oder danach als
Arbeitszeit geleisteten Zeitraumes von höchstens 24 Stunden muss eine Freizeit
von mindestens 12 Stunden gewährt werden, soweit nicht dringende betrieb-
liche Gründe1 entgegenstehen.

§ 6 Vergütung der Notdienstbereitschaft

1. Für jede Notdienstbereitschaft in der Nacht (18.30 – 8.00 Uhr) wird nach vorhe-
riger Absprache entweder eine Freizeit gewährt, die für die Zeit von 18.30 bis
22.00 Uhr 3,5 Stunden, ab 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr 5,5 Stunden beträgt, oder eine
entsprechende Vergütung, die in der Gehaltstafel Spalten 2a und 2b verzeichnet
ist.

2. Für jede Notdienstbereitschaft an Sonn- und Feiertagen (8.00–18.30 Uhr) wird
nach vorheriger Absprache entweder eine Freizeit von 10,5 Stunden oder eine
entsprechende Vergütung gewährt, die in der Gehaltstafel Spalte 3 verzeichnet
ist.

3. Für die übrigen Zeiten der Notdienstbereitschaft wird nach vorheriger Abspra-
che entweder eine Vergütung nach § 17 Abs. 2 (ohne Zuschlag nach § 8) oder
entsprechende Freizeit gewährt.

1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die durchgehende Aufrechterhaltung des Betriebes als
dringender betrieblicher Grund anzusehen ist.


